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HBG

Heinrich-Böll-Gesamtschule

Schmachtendorfer Str. 165


46147 Oberhausen

Tel. 0208 / 62523-0 

Fax 0208 / 6252312
Handreichung zur Facharbeit

Regelung für die Facharbeit gem. § 14 (3) APO-GOSt

-Beschluss der Lehrerkonferenz vom 29.02.2000-

Für die Facharbeit gelten nach Beschluss der Lehrerkonferenz folgende Regelungen:

· Die im 12. Jahrgang obligatorisch anzufertigende Facharbeit wird gekoppelt an Grundkursfächer. Da die Facharbeit eine Klausur ersetzt, kommen für die Auswahl nur Fächer mit Klausur in Frage, also potenzielle Abiturfächer.

· Die Zahl der zu betreuenden Facharbeiten ist auf sechs pro Kollegin / Kollege begrenzt.

· Die Facharbeit ist in den ersten drei Schulwochen des zweiten Schulhalbjahres anzufertigen. Im Fach Biologie können die Themen bereits im ersten Schulhalbjahr ausgegeben werden. Verbindlicher Abgabetermin für alle Arbeiten ist der Montag der vierten Schulwoche des zweiten Schulhalbjahres (12:00 Uhr).

Hinweis: Wenn sich pro Kollegin/Kollege mehr als sechs Interessenten für die Anfertigung einer Facharbeit melden, ist unter den Schülerinnen/Schülern auf dem Beratungswege eine Einigung herzustellen; kann diese nicht erreicht werden, entscheidet das Los. 

Anleitung zum Verfassen einer Facharbeit

1. Vorplanung

Bevor Sie an die Arbeit gehen, sollten Sie sich einen Zeitplan entwerfen. Fixpunkte sind die Termine der Themenstellung und der Abgabe der Arbeit. Nicht bei allen Arbeitsphasen lässt sich die Dauer im Voraus realistisch abschätzen, dies gilt insbesondere für die Auseinandersetzung mit dem Thema, die Literaturbeschaffung, da sich evtl. Verzögerungen durch bereits ausgeliehene Bücher ergeben können, sowie die Phase der Niederschrift der Arbeit.

2. Erfassen der Aufgabenstellung

Themen umfassen unterschiedliche Problemfelder, so dass nach der individuellen Auseinandersetzung mit dem Gegenstand und der anschließenden Rücksprache mit der Fachlehrerin/dem Fachlehrer Schwerpunkte gesetzt werden müssen.

3. Methodisches Vorgehen

a) Reflexion des Themas

Zunächst sollten die unterschiedlichen Aspekte des Themas zusammengestellt werden (Dazu eignet sich besonders die Cluster-Technik !).

b) Beschaffung von Material

· Primärliteratur (findet insbes. bei literaturwissenschaftlichen Fragestellungen Verwendung) 

In der Arbeit sollte nach einer anerkannten und verbreiteten Ausgabe zitiert werden.

· Sekundärliteratur
Die schulische Facharbeit kann und soll nicht die vollständige Sekundärliteratur erfassen. Als Grundsatz gilt, dass es genügen muss, aus der in der Stadtbibliothek vorhandenen Literatur das Geeignete auszuwählen. Auch Recherchen in den Universitätsbibliotheken (Essen und Duisburg) können nützlich sein. Bei der Auswahl der Bücher sollte das Erscheinungsjahr und der Umfang der darin bereits verarbeiteten Sekundärliteratur beachtet werden.

Sekundärliteratur lässt sich am einfachsten mit Hilfe sog. Handbücher oder von Stichwortkatalogen herausfinden.

(Bei einem literaturwissenschaftlichen Thema gibt z. B. Kindlers Literaturlexikon nützliche Literaturhinweise).

c) Exzerpieren
Für ein themenorientiertes Arbeiten mit der Primär- und Sekundärliteratur empfiehlt sich die Methode, Exzerpte anzulegen, z. B. mit dem Karteikarten-Verfahren. Auf die Karteikarte werden dabei zu einem übergeordneten Stichwort wörtliche Übernahmen aus dem bearbeiteten Text übertragen, ggfs. auch strukturierende, den Gedankengang erfassende Stichwortgliederungen. Sie müssen die genaue Angabe der Quelle enthalten (Verfasser, Titel, Erscheinungsort und 

–jahr, Seite).

d) Schriftliche Ausformulierung eines eigenen Textes
Facharbeiten im Bereich der Sprachen oder der Gesellschaftswissenschaften gehen in der Regel von einer These aus oder führen zu einer These hin, die es mit Argumenten und Beispielen zu belegen gilt. Sie beruhen auf einer mehr oder weniger entwickelten Argumentation, mit der eine Deutungshypothese (bei Interpretationen) oder eine Behauptung (bei Sacharbeiten) abgestützt wird. Um den eigenen Gedankengang darzulegen, ist es notwendig, sich auf Auffassungen oder Erkenntnisse anderer Autoren zu beziehen, diese in die eigene Darstellung zu übernehmen. Dies geschieht in der Form von Zitaten oder durch entsprechende Bezugnahmen auf den Fremdtext (der vorher in Form von Exzerpten aufgearbeitet worden ist). Überall, wo Gedankengut eines anderen Verfassers übernommen ist, muss dies gekennzeichnet werden. Insofern wird jeder eigene Text aus einem Geflecht von selbst formulierten Aussagen und Übernahmen aus fremden Texten bestehen. Wichtig ist, nicht eine Unzahl von Zitaten anein-anderzureihen, sondern Zitate sparsam, aber wirksam einzusetzen für das, was Sie gezeigt werden soll.

Bei Facharbeiten im Bereich der Naturwissenschaften gelten die gleichen Regeln, nur besteht die Arbeit in der Regel aus der Auswertung von Experimenten oder Versuchen, aus der – unter Nutzung einschlägiger Fachliteratur – Schlussfolgerungen gezogen werden. Für die Erstellung des eigenen Textes gilt insofern auch die Grundregel, eigene Gedanken und Aussagen deutlich von der Übernahme von Gedanken anderer Autoren abzusetzen und die Übernahme kenntlich zu machen. 

e) Die Verwendung und Gestaltung von Zitaten
Zitate sollten möglichst kurz sein und nur benutzt werden, wenn sie zur Weiterführung und Bereicherung des eigenen Vorgehens erforderlich sind oder ein notwendige Quelle angeben. 

Beim wörtlichen Zitat wird die entsprechende Textstelle ohne jede Veränderung in doppelte Anführungszeichen gesetzt und in den eigenen Text eingefügt. Am Ende des Zitats findet sich eine Zahl (am besten hochgestellt), die auf die Fußnote
 verweist, in der das Zitat nachgewiesen wird. Es ist zu beachten, dass ein Zitat innerhalb eines Zitates durch einfache Anführungszeichen gekennzeichnet und bei Gedichten das Versende durch einen Schrägstrich markiert wird. Soll ein Zitat in einen eigenen Satz eingebaut werden, so ist der Satz so zu konstruieren, dass das Zitat grammatisch (syntaktisch) passend übernommen werden kann.

Wörtliche Zitate können aus Gründen der Verständlichkeit oder der Straffung folgendermaßen verändert werden:

- Auslassen darf man bestimmte Wörter, wenn sie nicht für den Zusammenhang, in dem das Zitat verwendet wird, wichtig sind. Auslassungen mehrerer Wörter im Zitattext werden an der entsprechenden Stelle durch drei Punkte in eckigen Klammern (...(, die Auslassung eines Wortes wird durch zwei Punkte (..(, der Wegfall eines Buchstabens durch die Hinzufügung eines Punktes (.(  gekennzeichnet.

- Hinzufügen darf man nur Wörter, die zum Verständnis des Zitates notwendig sind, wie z. B. pronominale Wendungen, deren Bezug nicht eindeutig ist. Bsp.: „Sie (die Sprache( ist eine Tätigkeit.“ Diese Zusätze werden jeweils in eckigen Klammern angegeben.

- Sollten im zu zitierenden Text im Original Fehler enthalten sein (z. B. Druck- oder Grammatikfehler), so dürfen diese niemals stillschweigend korrigiert werden. Am besten wird auf einen solchen Fehler durch ein sic in eckigen Klammern hingewiesen. Bsp.: „Die Sprachen (sic( ist eine Tätigkeit.“

- Hervorhebungen im Zitat werden folgendermaßen kenntlich gemacht: Das entsprechende Wort oder der entsprechende Satzteil werden fett oder kursiv gesetzt bzw. unterstrichen. Es muss aber jeweils angegeben werden, dass die Hervorhebung nicht im Original vorkommt, sondern vom Verfasser hinzugefügt wurde. Dies kann in einer Fußnote oder durch einen Zusatz in eckigen Klammern am Ende des Zitates gemacht werden. Bsp.: „Die Sprache ist eine Tätigkeit.“ (Hervorhebung v. Verf.(
Bei der sinngemäßen Wiedergabe wird der Inhalt in eigenen Worten umschrieben, wobei zur näheren Kennzeichnung die eigene Formulierung am besten im Konjunktiv der indirekten Rede erscheint.

4. Die Gliederung der Facharbeit

Jede Facharbeit soll ein in sich geschlossenes Ganzes darstellen und umfasst im allgemeinen folgende Teile: Titelblatt, Inhaltsverzeichnis, Text der Arbeit, ggf. Anhang mit zusätzlichem Material, Literaturverzeichnis, Selbständigkeitserklärung.

- Jede Facharbeit muss mit einer Gliederung versehen werden, die im Dezimalsystem oder nach dem Ziffer-Buchstaben-System erstellt werden kann.

Das Inhaltsverzeichnis gibt Aufschluss über die Gliederung der Arbeit in Kapitel und Unterkapitel mit den entsprechenden Seitenangaben. Die hier aufgeführten Angaben zu den Kapiteln, Unterkapiteln und Zwischenüberschriften müssen mit den im Text der Arbeit verwendeten Angaben genau übereinstimmen.

- Der Text der Facharbeit sollte sich in Einleitung, Hauptteil und Schlusskapitel gliedern, die noch weiter unterteilt werden können.

- Das Literaturverzeichnis befindet sich am Ende der Arbeit und umfasst in alphabetischer Reihenfolge der Verfassernamen alle verwendeten Werke mit genauen bibliographischen Angaben. Hierbei sind folgende Angaben erforderlich: Name des Verfassers, Vorname / Titel (kursiv oder unterstrichen) / Erscheinungsort / Erscheinungsjahr / Auflage. Die Auflage des benutzten Buches, sofern es sich nicht um die erste Auflage handelt, wird durch eine hochgestellte Zahl vor dem Erscheinungsjahr gekennzeichnet.
Beispiele: 
(Buch): Grass, Günter, Die Blechtrommel, München 61997.

 
(Aufsatz): Vietta, Silvio, Großstadtwahrnehmung und ihre literarische Darstellung.
Expressionistischer Reihungsstil und Collage, in: Deutsche Vierteljahresschrift, 48. Jg., H. 2, (1974), S. 354-373. (Bei Aufsätzen ist die Angabe der Seitenzahlen erforderlich).

- Die Selbständigkeitserklärung sollte in folgendem Wortlaut erscheinen: „Ich erkläre hiermit, dass ich die Facharbeit ohne fremde Hilfe angefertigt und nur die im Literaturverzeichnis aufgeführten Quellen und Hilfsmittel benutzt habe.“

....................................



.................................

(Ort und Datum)




(Unterschrift)

5. Hinweise zur Manuskriptgestaltung

Zu einer überzeugenden Facharbeit gehören neben der gedanklichen Leistung auch eine ansprechende äußere Form. Der Leser muss den Text störungsfrei und übersichtlich aufnehmen können. Neben der o. a. formalen Gliederung sollten folgende Hinweise zur Manuskriptgestaltung berücksichtigt werden.

Die äußere Gliederung des Textes erfolgt nach Kapiteln

1. Kapitel

1.1 Teil des Kapitels

Abschnitt

Der fortlaufende Text wird in einzelne Absätze eingeteilt, die durch jeweils eine Leerzeile voneinander getrennt und zusätzlich eingerückt sind. Dadurch wird die innere Ordnung auch äußerlich sichtbar und dem Leser die Orientierung erleichtert. Alles, was den Textfluss stört oder den Gedankengang vom Darstellungsziel ablenkt (z. B. Quellenangaben oder zusätzliche Zitate), gehört in die Fußnote. Hinsichtlich einer besseren Lesbarkeit setzt man die Fußnoten besser unten auf die entsprechende Seite als in einen speziellen Anhang am Ende der Arbeit. Grundsätzlich wird jede Fußnote mit einer arabischen Zahl versehen, mit der im Text auf sie verwiesen wird. Da sich die vollständigen bibliographischen Angaben der verwendeten Werke im Literaturverzeichnis am Ende der Arbeit befinden, ist es bei Belegen in Fußnoten lediglich bei der ersten Erwähnung erforderlich, die verwendeten Werke vollständig anzugeben. Bei weiteren Literaturangaben hat sich das Verfahren als besonders ökonomisch erwiesen, neben dem Namen des Autors noch das Erscheinungsjahr des Werkes und die Seitenzahl(en) anzugeben. Folgende typographische Varianten sind möglich: Weinrich (1982), S. 28 oder Weinrich (1982:28).

Bei Mehrfachnennungen desselben Werkes oder Autors ist das Verfahren, lateinische oder deutsche Abkürzungen zu verwenden, üblich. Hier kommen vor:

id. / ders. / dies. 
=> verweist auf bereits erwähnte Autoren

ib. / ibd. / ebd. 
=> verweist auf bereits erwähnten Text

op.cit. / a.a.O.
=> verweist auf bereits erwähntes Werk

Weitere übliche Abkürzungen:

cf. / vgl.

=> Vergleiche

v. /s.


=> Siehe

vol. / Bd.

=> Band

p. / pp. / S.

=> Seiten

s. /ss. / f. / ff.
=> folgende (Seite(n), Bände, Jahr(e)(
Zur besseren Lesbarkeit sollte das Schriftbild übersichtlich gestaltet sein. Die Manuskriptblätter (Format DIN A4) werden mit einem 1 ½ -fachen Zeilenabstand und mit einer 12-Punkte-Schrift einseitig beschrieben. Fußnoten schreibt man mit einfachem Zeilenabstand. Die Ränder sollten etwa folgende Abmessungen besitzen: links, 2,5 cm, rechts 4 cm, oben und unten ca. 2,5 cm. 

Die Facharbeit sollte einen Seitenumfang von 8 bis 12 Seiten (Maschinenschrift) nicht überschreiten.

Die Erstellung des Manuskripts und die Gestaltung der äußeren Form können mit Hilfe des Computers vereinfacht und erleichtert werden, dessen Benutzung empfohlen wird. Vorgeschrieben ist die maschinenschriftliche Form, d.h. mindestens die Benutzung einer Schreibmaschine. 

�   Vgl. hierzu auch Punkt 5.
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